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DER SCHWEIZER SOLDAT

Der Schutz der B3evilkerung im Kriege

Ein erster Bericht der Eidg. Luftschutzkommission.

Die Eidg. Luftschutzkommission hat
dem Generalstabschef ihren ersten
Bericht Uber die grundsatzlichen
Méglichkeiten einer Reorganisation
des Luftschutzes (bergeben. Bei
diesem Bericht handelt es sich um
die Auffassung eines beratenden Or-
gans. Da sich aber die Kommission
sowohl aus den Veriretern der Be-
hérden des Bundes, der Kantone und
Gemeinden als auch der interessier-
ten privaten Organisationen zusam-
mensetzt, dirfte der Inhalt des Be-
. richtes allgemein interessieren.

Einleitend wird darin festgestellt,
dafy sich das Gesicht des Krieges
grundlegend geandert hat. Die
Kampfhandlungen erfassen das ganze
Staatsgebiet. Im friheren Hinterland
ist eine neue Front entstanden, die
bestiickt werden mufy. Das ganze
Volk hat mitzuhelfen, die Auswirkun-
gen der feindlichen Luftangriffe her-
abzusetzen. Die Armee ist zwar das
erste und wichtigste Mittel der Ab-
wehr; aber die Entscheidung dariiber,
ob die Schweiz im Kriege besteht
oder versagt, wird ebensosehr von

der Haltung und Mitarbeit der
gesamten Landesbevolkerung  ab-
héngen.

Im letzten Krieg wurden Luftangriffe
gegen die Zivilbevélkerung nach
strategischen Plénen und mit einem
gewaltigen Aufwand an Mitteln
durchgefiihrt, mit dem Ziel, dadurch
den Zusammenbruch des Wider-
standes herbeizufiihren. Die Bombar-
dierungen nahmen ein solches Aus-
mafy an, dafy sie von entscheidendem
Einfluff auf das Kriegsgeschehen
waren.
mafinahmen wurde Uberall zu spat
erkannt. Dementsprechend waren die
Vorkehren in der Regel behelfs-
mafig und nicht so wirksam, wie sie
hatten sein koénnen. Eine wichtige
Lehre besteht deshalb darin, daf der
Luftschuiz schon im Frieden und auf
lange Sicht vorbereitet werden muf.

Der Wert der Schutzmafnahmen
Uberstieg alle Erwartungen. Ilhre
Wirksamkeit wurde vom Angreifer
und Verteidiger wesentlich unter-
schatzt. Wo gute Vorbereitungen
gefroffen waren, brauchte es die
absolute Luftiberlegenheit und die
dauernde, ungehinderte Bombardie-
rung, um die wirtschaftliche und mo-
ralische Widerstandskraft zu brechen.
Stadte mit ausreichenden Schutzvor-
kehren konnten die schwersten Luft-
angriffe tberstehen und die Gesamt-
verluste kleiner als 1 % der Bevolke-
rung halten. In diesen Fallen war es

viel leichter, die materielle Struktur
einer Ortschaft zu zerstoren, als das
tagliche Leben und die wirtschaftliche
Tatigkeit zu unterbinden. Wo man die
Luftschutzmafjnahmen dagegen ver-
nachléssigte, entstanden Katastrophen
mit Verlusten bis zu 50 % der Bevol-
kerung. Es gibt auch Beispiele fiir die
Kapitulation von ungeschlagenen Ar-
meen, die vorwiegend durch Bom-
bardierungen der ungeschiitzten Be-
volkerung verursacht wurde.

Auch die beste Luftschutzvorberei-
tung konnte weder einen vollstan-
digen Schutz gewahrleisten, noch die
direkten Zerstorungen eines Angriffs
verhindern. Dieser Umstand war aber
nicht die Ursache fir den Zusammen-
bruch des Widerstandes. Mafsgebend
war vielmehr die Erfahrungstatsache,
dafy bei den entscheidenden Grof-
katastrophen die Mehrzahl der Per-
sonenvetluste erst nach dem Bom-
bardement als Folge unzureichender
Luftschutzmahnahmen entstand, und
zwar sowohl durch die ungehinderte,
dynamische Schadenausbreitung, die
Panik, als auch durch das Unvermo-
gen, die Bevélkerung rechtzeitig zu
retten.

Die Entwicklung der Kriegsmetho-
den und neuer Kriegsmittel laft er-
warten, daff die Bevélkerung in
einem zukiinfligen Krieg noch ge-
fahrdeter sein wird. Sie wird wahr-
scheinlich grofere Verluste als die
Armee erleiden. Neben den Angrif-
fen aus Flugzeugen ist mit Fernwaf-
fenbeschufy zu rechnen. Im Vorder-
grund stehen die bekannten Brisanz-
und Brandmittel. Die Verwendung
von chemischen, radioaktiven und
biologischen Stoffen, sowie der
Atombombe, ist moglich. Luftschutz-
mafnahmen sind deshalb notwendi-
ger denn je. Ohne sie laft sich keine
erfolgreiche Landesverteidigung mehr
denken. Die notwendigen Vorkehren
liegen durchaus im Bereiche der zu
Gebote stehenden Mittel. Gemessen
an den Moglichkeiten zur Erhaltung
des Durchhaltewillens und mit Rick-
sicht auf die Menschenleben, die ge-
rettet werden konnen und miissen, ist
der erforderliche Aufwand fragbar.

Innerhalb der Landesverteidigung
umfaft der Luftschutz alle Mafnah-
men, die darauf abzielen, Personen
und Sachwerte vor den Folgen von
Kriegsereignissen nach Maoglichkeit
zu bewahren, insbesondere durch die
substantielle Erhaltung des offentli-
chen und wirtschaftlichen Lebens und
mittelbar des Widerstandswillens des
Landes.

Der Luftschutz ist auf dem Prinzip

des Selbstschutzes und der gegensei-
tigen Hilfeleistung aufzubauen. Die zu
treffenden Mafinahmen sind mannig-
faltig und von den Bundes-, Kantons-
und Gemeindebehorden, der Armee,
den Betrieben und der ganzen Be-
vélkerung durchzufiihren. Der Luft-
schutz stellt deshalb eine Anstren-
gung des gesamten Volkes dar. Trofz
der Vielzahl in Art und Verantwor-
tung mussen die Vorkehren allseitig
in Uebereinstimmung gebracht wer-
den. Eine Einzelmahnahme fiir sich
allein ware wertlos. Der Schutz der
Bevolkerung ist aber auch mit der
Ubrigen Landesverteidigung zu koor-
dinieren. Aus diesem Grund wurde
die Abteilung fir Luftschutz inner-
halb des Eidg. Militdrdepartements
dem Generalstabschef bzw. fir die
Kriegsvorbereitungen dem  Unter-
stabschef Territorialdienst unterstellt.

Alle Vorkehren waéren erfolglos,
wenn die Bevdlkerung sich unrichtig
verhalten und die Selbstschutzmak-
nahmen nicht erfillen wirde. Die
Ueberraschungsméglichkeiten und die
Aufgaben des einzelnen sind grofer
geworden. Jedermann mufy deshalb
uber die ihm drohenden Gefahren
orientiert und im Selbstschutz aus-
gebildet werden. Der Autklarung der
Bevélkerung kommt die gréhte Be-
deutung zu.

Die Kommission beantragt, die Er-
stellung von Schutzrdumen in allen
Umbauten obligatorisch zu erklaren.
Auf Grund dieser Empfehlung hat
der Bundesrat beschlossen, bei allen
Neubauten des Bundes, inbegriffen
PTT und SBB, die notwendigen Mafy-
nahmen zu treffen, damit eine Aus-
breitung von Branden verhindert wird,
die Raume unter Tag als Schutzraume
dienen koénnen und deren rasches
Verlassen gewaéhrleistet ist. Die Ein-
richtung von Privatschutzrdumen in
den Kellern bestehender Gebaude
hélt die Kommission in Ortschaften
fir notwendig, die in bezug auf
Grohe, Bauart und Lage besonders
geféhrdet sind. Sammelschutzraume
sind grundsatzlich nur dort zu erstel-
len, wo die Privatschutzraume nicht
gentigen.

Allgemeine Mafnahmen, wie Ent-
rimpelung, Verdunkelung, Selbst-
schutz des einzelnen sind im ganzen
Lande durchzufiihren, und jedermann
ist hierfiir luftschutzpflichtig. Die Alar-
mierung ist wesentlich zu verbessern.
Die Dezentralisation ist auf lange Sicht
in der Landes-, Regional- und im be-
sondern in der wirtschaftlichen Pla-
nung, inbegriffen vorsorgliche Giiter-
verlegung, zu beriicksichtigen. Die
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Evakuation von Bevélkerungsteilen
und Giitern nach friiheren Begriffen
kommt nicht mehr in Betracht, son-
dgrn héchstens ein Ausweichen in
die néachste Umgebung der zu ver-
lassenden Ortschaft.

Rettung und Abwehr miissen auf
breitester Grundlage organisiert wer-
den. Die ganze Bevélkerung hat mit-
zuhelfen, sowohl durch richtiges Ver-
halten wie durch tatige Mitarbeit. Die
Hauswehren sind von gréfter Wich-
tigkeit, weil es von ihrem Erfolg oder
Versagen abhangen wird, ob Fla-
chenbrande verhindert werden oder
ob diesen durch die Luftschutztrup-
pen, Kriegsfeuerwehren und andern
Hilfskrafte Einhalt geboten werden
kann. Die Hauswehren haben auch
eine erste laienmafige Sanitatshilfe
und Fiirsorge zu geben. Die Betriebe
haben sich selbst zu schiitzen und
bilden eine erweiterte Hauswehr oder
Betriebswehr.

Der Bund stellt in Form einer be-
sonderen Luftschutztruppe die Ver-
stairkung des kommunalen Selbst-
schuizes in Ortschaften von einer ge-
wissen Bedeutung sicher, indem er
diesen bestimmie Einheiten zuteilt.
Auferdem leistet er diese Hilfe auch

in den iibrigen Gemeinden durch
Bereitstellung von regionalen, mobilen
Truppen. Die Leistungsfahigkeit dieser
Truppe mufy durch strengere Auslese
der Rekruten, bessere Ausriistung und
léngere Ausbildung erhoht werden.
Die Kommission kam nach reiflichem
Abwéagen der Vor- und Nachfeile
zum Schlufy, daf die Eingliederung
der Luftschutztruppe in die Armee
sachlich, politisch und psychologisch
am zweckmahigsten sei. Dabei ist es
klar, dafy die Aufgabe der Luftschutz-
truppe, die in der Rettung der Bevol-
kerung und in der Schadenbekamp-
fung besteht, auch nach ihrer Einglie-
derung in die Armee nicht verandert
werden darf.

Troiz der Uebernahme dieser Hilfe-
leistung durch den Bund verbleibt
eine wesentliche Verantwortung bei
den Kantonen und Gemeinden. Diese
haben die zivilen Hilfsmittel zu orga-
nisieren und auszubauen. Es handelt
sich dabei um die Verstarkung der
ordentlichen Gemeindedienste nach
einer Mobilmachung (Verwaltung, 6f-
fentliche Betriebe, Kriegsfeuerwehren)
und um die Organisation neuer Dien-
ste, wie Kriegsfursorge, Aufraumung
und Wiederherstellung. Hierfir sind
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den Gemeinden die unentbehrlichen
Chefbeamten durch Dispensation vom
Militardienst sowie das gemeinde-
eigene Material zu belassen.

Die Oberleitung und Koordinierung
der Luftschutzmafnahmen liegen beim
Bunde, der auch die grundlegenden
Vorschriften erlaft. Die Kantone und
Gemeinden sind im Rahmen des eid-
gendssischen Rechts fiir die Durchfiih-
rung der Luftschutzmafinahmen in
ihrem Gebiete verantwortlich.

Wahrend die verfassungsmahige
Grundlage fiir die zu treffenden Vor-
kehren geniigt, ist eine neue gesetz-
liche Ordnung notwendig. Da der
Luftschutz  weitgehend ~ abgebaut
wurde, werden Sofortmafnahmen
beantragt, um den Schutz der Be-
volkerung auf eine minimale Stufe
zu bringen. Die Kommission schlagt
vor, die Bevdlkerung in noch ver-
mehrtem Mahe aufzuklaren, die Mili-
tarorganisationen im Sinne der Ein-
gliederung der Luftschutztruppe in
die Armee zu erganzen, ein Bundes-
gesetz iber Luftschutz auszuarbeiten
und fiir die Sofortmafnahmen Ueber-
gangsbestimmungen zu erlassen, die
der geplanten Neuordnung Rechnung
tragen.

Arbeitstherapie — Nachfiirsorge — Beschiftigung von Teilarbeitsfihigen

Der Bund Schweizer Militérpatien-
ten schreibt uns:

(fa) Im Zusammenhang mit dem
vom Bundesrat vorgelegten Entwurf
zu einem neuen Militarversicherungs-
gesetz, das gegenwartig vom Parla-
ment behandelt wird, mufy mit beson-
derem Nachdruck auf die Auswirkun-
gen, welche sich durch Krankheit und
Unfall auf das spatere Leben der Mi-
litarpatienten ergeben, hingewiesen
werden,

Das «Schweizerische Aktionskomi-
tee fiir die Revision des Militarversi-
cherungsgesetzes», das auf Initiative
des «Bundes Schweizer Militarpatien-
ten» gegriindet wurde, hat diesem
Problem “groke Beachtung geschenkt
und auf den Seiten 21—23 seines
Berichtes an die parlamentarischen
Kommissionen beider Rate werlvolle
Vorschlage zur Ausgestaltung der
Nachfiirsorge gemacht.

Die wichtigsten Punkte dieser An-
regungen sind die folgenden:
_«Der Bundesrat wird mit der Ein-
fl:hrung einer zweckmahigen Nach-
firsorge beauftragt; Bestrebungen der
Nachfiirsorge fiir die Militérpatienten
sind von Bundes wegen zu férdern.

Bei der Festsetzung des Invaliditats-
arades hat nicht nur der Arzt, son-
dern auch ein Sachverstandiger aus
dt?m Beruf des Versicherten mitzu-
wirken,

Zur Durchfithrung von Maknahmen

der Nachfiirsorge in Einzelfallen und
zur Gewahrung von freiwilligen Zu-
wendungen, ist eine Hilfskasse zu
griinden.

Versicherte, die nach einem Auf-
enthalt in Krankenanstalten von min-
destens einjahriger Dauer als voll
erwerbsfahig erklart werden, bei der
Entlassung jedoch stellen- oder ver-
dienstlos sind, erhalten wahrend zwei
Monaten iber die Entlassung hinaus
noch die der vollen Erwerbstahigkeit
entsprechenden Geldleistungen.»

Der Entwurf des Bundesrates enthalt
Uber das groffe Gebiet der Nach-
fursorge nur unklare Bestimmungen,
obschon sich die zustandigen Stellen
der Wichtigkeit derartiger Mafnah-
men durchaus bewuft sein mussen.

Die Befreuung von Militérpatienten
und Zivilpatienten beginnt aber nicht
erst, wie aus dem Wort «Nachfir-
sorge” zu entnehmen waére, mit der
Entlassung aus dem Sanatorium, son-
dern mufy schon viel frither einsetzen.

Bei einer Kur, die oft monate-, ja
jahrelang dauern kann, wird der Pa-
tient aus seiner Tatigkeit herausgeris-
sen. Diese Umstellung kann schwere
seelische Konflikte verursachen, die
sich ungiinstig auf den Heilungserfolg
auswirken, Wenn der Patient Tag fir
Tag liegen muf;, wenn er dauernd nur
Kranke um sich sieht, dann beschaf-
tigt er sich mit seiner eigenen Krank-
heit mehr als notwendig, er verliert

langsam die Geduld, er zweifelt an
seiner Heilung, am Konnen der
Aerzte, an der Militarversicherung
und nicht zuletzt an sich selbst. Er
kann sich iber Dinge &rgern, die ihm
friiher nicht der Beachtung wert wa-
ren, und wird reizbar und lberemp-
findlich.

Dieser Gefahr sucht man seit lan-
gerer Zeit durch Beschaftigung des
Patienten zu begegnen. Sobald es
der Gesundheitszustand erlaubt, wer-
den dem Genesenden leichtere Ar-
beiten gegeben. Der Erfolg stellt sich
sofort und fiihlbar ein. Die Arbeit
lat den Kranken wieder an seine
endliche Gesundung glauben. Diese
sogenannte »Arbeitstherapie» ist so-
mit ein wichtiger Fakfor im gesamten
Heilungsverfahren. Prof. von Gonzen-
bach, Zirich, ist Uiberzeugt, daf eine
dem Gesundheitszustand angepafite
Arbeitstherapie ebenso wichtig sei
wie die medizinische Behandlung,
und daf der Einfluf auf den Ge-
sundungswillen ganz bedeutend sei.
Dr. Voite, Chefarzt des Eidg. Militér-
sanatoriums Montana, beleuchtet in
einer kiirzlich als Separatdruck der
Praxis erschienenen Abhandlung, be-
titelt «Die Beurteilung der Arbeits-
fahigkeit des Lungentuberkuléseny, in
klarer und eindriicklicher Weise die
Probleme, die sich dem genesenden
Patienten und seinem Arzt stellen.

Es braucht wohl nicht besonders



	Der Schutz der Bevölkerung im Kriege

